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(Beamte, fonbern allein burd) bie 3nbufirieEen felbft unb

burd) bie Sonfutrenz beftimmen. Die (Bureaufratie würbe

unter Umftänben aud) jeitgemafee S)3rei§er£)ö£)ungen nieber*

brücfen. Aud) in (Bezug auf bie Finanzierung, bie (Bußen

unb ©trafen äußert Mehner maherlei (Bebenfen.

§r. Strbeiterfcfretär ©reulid) erahtet bie Dom (Referenten

beantragte Aenbernng be» (ßoftulat 4 für felbftberftänblicf) ;

benn offne bie (Rechtsgleichheit ber Arbeitgeber unb Arbeiter
fei eine (BerufSgenoffenfhaft nid)t ItbenSfä^tg. An ber

Mortage bat er auSzufeßen, baß fie aud) bie (ffiarenber*

niittlung in bie genoffenfcbaftlitfje Drganifation einbeziehen
unb mit öffentlichen (Rechten au&ftatten mill. Die bon ben

Morrebnern erhobenen Mormürfe leiben an Uebertreibutrg.
SBir haben nun bie Segnungen ber abfoluten ©eWerbefreiheit

Zur ©enüge genoffen ; bie ehrliche Arbeit fommt immer mehr
inS ©ebränge, wäfjrenb bie Schlauheit bie beftert ©efcffäfte
macht. URit einer ©efcßgebung gegen ben unlautern 2öetü
bemerb allein ift wenig geholfen. Die (ßrobuzenten müffen
organifiert, bie Demofratie auch auf bas gewerbliche ©ebiet

übertragen werben. SDSenn eine Drganifation ber Arbeit
gefdjaffen werben fofl, ift eS hohe 3dt, bie geeigneten

Uebergänge zu fachen, um bie gewerbliche ©niwicflung in
ber ÜBeife zu regeln, baß nicht öiele ©gifter§en untergehen
müffen. Der of±fchWei§erifcf)e Sticfereioerbanb ift 3iiräcfge=

gangen, weil feine ÉRitglieber austraten. 3« ber oorgefeher.en
(Berufs gen offenfd)aft föunett fie nicht austreten. Freilich
foEte bie Auflösung ber (BerufSgenoffenfhaften mehr erfchwert
werben, als bieg (ßoftulat 9 oorfieht. Die Ar&eiterfdjaft
wirb mit bem Schweiz. ©eWerbeüerein in bùfer Frage gerne
fèanb in §anb gehen. Sie ift auch mit ber Abfhaffung
ber Streifs einberftanben, weihen bie (BerufSgenoffenfhaften
burh gegeufeitige (Berftänbigting ein ©nbe bereiten werben,

(gortfeßung folgt.)

®cfjn»eijerif(f)er ©eiuetöcueretn.

Gkwei&liffjc 2Smt&erlcf)rt>ortränc.
I. M e g u I a t i o.

SBefdjluß beS ©entralborftanbeS beS Shmeizer. ©ewerbeoereinS.

(25. IRooember 1895.)
1. Die Scfiionen beS Shweizer. ©ewerbeoereinS er*

halten ein MerzeicpniS bon zu UBanberlehrüorträgen geeigneten
DhemaiaS, fowie ein MerzeihniS bon ÜBanberlehrem, weihe
fih bereit erflärt haben, unter ben nahftehenb aufgeführten
(Bebingungen folhe 2Banberlef)rüorträge zu halten.

2. Seftionen, Weihe einen Hßanberlehtbcrlrag zu ber=

anftalten gebenfeu, fönttert ihre SBiinfhe betr. Dfiema, (Re=

fereut unb Qeit bent ßentraloorftanbe funbgeben, worauf
biefer, bezw. ber leitenbe AuSfcpuß baS Sßeiiere berfiigt.
3n ber (Regel wirb einer Seftion im Saufe eines (Berichts*
jahreS niht mehr als ein (Beitrag zu einem SBanberlehr*
bortrag bewilligt.

8. An bie burh Mermittlung beS ßentraloorftanbeS
ftattgefunbeneu UBanberlchrborträge leiftet ber Shweizer.
©emerbeoerein in ber (Regel bie fjatfte ber Soften unter
folgenben (BorauSfeßungen :

a) DaS Honorar für einen Sßanberlehrbortrag beträgt
Fr. 10, fantr aber auSnahmSweife bom leitenben
AuSfcpuß bis auf pöhftenS F'c- 50 erhöht werben,
fofern ber (Bortrag außerorbentlidje Soften für 93e=

fhaffung beS erforberlihen (Materials, für Apparate
ZU ©pperimenten ober Demonftrationen u. bgl. not*
wenbig maht unb ein bieSbezügliher (Mehrbetrag bet
ber (BefteEung beS (Referenten borgcfepen worben war.
Für SBieberhoInng beSfelben MortrageS burh) benfelben
(Referenten beträgt baS Honorar im (Mapimum Ft- 10.

b) Dem (Referenten werben bie effeftiPen Faprfoften unb
Auslagen, leßtere im (Mapimum mit Fr- 7 per Dag
unb Fr. 5 für aEfäEig notwenbigeS Macptquartier
bergütet.

c) 3ebe Seftion, weihe einen (Borirag beranftaltet, hat
innerhalb 8 Dagert einen fummarifhen (Bericht (mittelft
befonberm Formular) über beffen (Berlauf zu erftatten.

d) ©benfo hat jeher (Referent innerhalb 8 Dagen (Bericht
unb (Rehnung (nah befonbem Formular) etnzufenben.

e) Die Auszahlung ber (Rehnungen ber UBanberleprer
erfolgt burh ben Quäftor beS Shweizer. ©emerbe«
bereinS. Die Seftion hat ben ihr zufaEenben Anteil
ber Soften fofort rühzubergüten.

AuSnahmSweife fann ber einer Seftion zufaEenbe Anteil
bom leitenben AuSfcpuß ganz ober teilmeife erlaffen werben.

Für (Borträge, bie ein (Referent innerhalb feines (ffiopn*
orteS ober im Sreife einer Seftion hält, beren (Mitglieb er

ift, wirb oom Shweizer. ©ewerbeberein ein (Beitrag niht
bergütet.

4. lieber bie burh Mermittlung beS ©eniralborflanbeS
ftattgefunbeneu gewerblihen 2BanberIeI)rbotträge wirb aE*

jährlih (Beriht unb (Rehnung abgelegt.

£eiui= Fournier= unb ^oljtrötfiieofeit
bon 3. parttnann, SDtedfatxifer in ©t. Fi ben, (bei ©t. ©alten).

Ar. 1. Heim* unb gournterofen für Dîoftfeuer.

I. Seim* unb Fournierofen für (Roftfeuer.
@r ift an einem Stücf, leiht transportabel, mit (Roft unb

AfhenfaE oerfehen unb nah AnffteEung fofort brauhbar,
ohne baß bie fpilfe eineS pafnerS in Anfpruh genommen
werben muß. ®r wirb fertig ausgemauert geliefert, b. h-

bie Söänbe finb hoppelt unb bie 3w'î<henrâume mit Feuer*
cement ausgefüllt. ®r ift fepr ftarf gebaut unb ganz auS

Shmiebeifen; bie fleinften §olzabfüEe, wie Sägmeßl, brennen

in ihm, ohne zu rauhen. @r wirb tu Sänge bon 150 bi§

200 cm, bei 47 bis 70 cm (Breite geliefert unb eignet

fih für fleine, wie für große SESerfftäiten unb läßt eine

äußerft oielfeitige Merwenbung bei fepr einfahem (Baue unb

biEigem (greife zu. Der f^retê oariiert zmifhen HO unb

170 Fcf' (franfo ab ptefiger (Bahnftation). Diefe Defett

haben fhon in manhen Santonen ftarfe (Berbreituttg ge*

funben unb zahlreihe Anerfennungen bon tühtigen §anb*
WerfStneiftern haben freimiEig gerne beffen (Braucpbarfeit
anerfanut.

Ar. 2. $ampf!eimtifd).

II. Der Dam pf leimtifh- ©r ift ganz au§ Scptu^'
eifen, äußerft einfach unb folib, unb wirb in ber (ÜSerfftaE

bor Ablieferung auf einen Drucf bon 10 Atmofphären 0^
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Beamte, sondern allein durch die Industriellen selbst und

durch die Konkurrenz bestimmen. Die Bureaukratie würde

unter Umständen auch zeitgemäße Preiserhöhungen nieder-
drücken. Auch in Bezug auf die Finanzierung, die Bußen
und Strafen äußert Redner macherlei Bedenken.

Hr. Arbeiterftkretär Greulich erachtet die vom Referenten
beantragte Aenderung des Postulat 4 für selbstverständlich;
denn ohne die Rechtsgleichheit der Arbeitgeber und Arbeiter
sei eine Berufsgenossenschaft nicht lebensfähig. An der

Vorlage hat er auszusetzen, daß sie auch die Warenver-

mittlung in die genossenschaftliche Organisation einbeziehen
und mit öffentlichen Rechten ausstatten will. Die von den

Vorrednern erhobenen Vorwürfe leiden an Uebertreibung.
Wir haben nun die Segnungen der absoluten Gewerbefreiheit

zur Genüge genossen; die ehrliche Arbeit kommt immer mehr

ins Gedränge, während die Schlauheit die besten Geschäfte

macht. Mit einer Gesetzgebung gegen den unlautern Wett-
bewerb allein ist wenig geholfen. Die Produzenten müssen

organisiert, die Demokratie auch auf das gewerbliche Gebiet

übertragen werden. Wenn eine Organisation der Arbeit
geschaffen werden soll, ist es hohe Zeit, die geeigneten

Uebergänge zu suchen, um die gewerbliche Entwicklung in
der Weise zu regeln, daß nicht viele Existenzen untergehen
müssen. Der ostschweizerische Stickereiverband ist zurückge-

gangen, weil seine Mitglieder austraten. In der vorgesehenen

Beruftgenossenschaft können sie nicht austreten. Freilich
sollte die Auflösung der Berufsgenossenschafteu mehr erschwert

werden, als dies Postulat 9 vorsieht. Die Arbeiterschaft
wird mit dem Schweiz. Gewerbeverein in differ Frage gerne
Hand in Hand gehen. Sie ist auch mit der Abschaffung
der Streiks einverstanden, welchen die Berufsgenossenschaften
durch gegenseitige Verständigung ein Ende bereiten werden.

(Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.

Gewerbliche Wanderlehrvorträge.
I. Regulativ.

Beschluß des Ceniralvorstandes des Schweizer. Gewerbevereins.

(25. November 1895.)
1. Die Sektionen des Schweizer. Gewerbevereius er-

halten ein Verzeichnis von zu Wanderlehrvorträgen geeigneten
Thematas, sowie ein Verzeichnis von Wanderlehrern, welche
sich bereit erklärt haben, unter den nachstehend aufgeführten
Bedingungen solche Wanderlehrvorträge zu halten.

2. Sektionen, welche einen Wanderlehivortrag zu ver-
anstalten gedenken, können ihre Wünsche betr. Thema, Re-
sereut und Zeit dem Centralvorstande kundgeben, worauf
dieser, bezw. der leitende Ausschuß das Weitere verfügt.
In der Regel wird einer Sektion im Laufe eines Berichts-
jahres nicht mehr als ein Beitrag zu einem Wanderlehr-
vortrag bewilligt.

3. An die durch Vermittlung des Ceniralvorstandes
stattgefundencu Wanderlkhrvorträge leistet der Schweizer.
Gewerbeverein in der Regel die Hälfte der Kosten unier
folgenden Voraussetzungen:

a) Das Honorar für einen Wanderlehrvortrag beträgt
Fr. 10, kann aber ausnahmsweise vom leitenden
Ausschuß bis auf höchstens Fr. 50 erhöht werden,
sofern der Vortrag außerordentliche Kosten für Be-
schaffung des erforderlichen Materials, für Apparate
zu Experimenten oder Demonstrationen u. dgl. not-
wendig macht und ein diesbezüglicher Mehrbetrag bei
der Bestellung des Referenten vorgesehen worden war.
Für Wiederholung desselben Vortrages durch denselben
Referenten beträgt das Honorar im Maximum Fr. 10.

b) Dem Referenten werden die effektiven Fahrkosten und
Auslagen, letztere im Maximum mit Fr. 7 per Tag
und Fr- 5 für allfällig notwendiges Nachtquartier
vergütet.

o) Jede Sektion, welche einen Vorlrag veranstaltet, hat
innerhalb 8 Tagen einen summarischen Bericht (mittelst
besondern: Formular) über dessen Verlauf zu erstatten.

6) Ebenso hat jeder Referent innerhalb 8 Tagen Bericht
und Rechnung (nach besondern Formular) einzusenden,

s) Die Auszahlung der Rechnungen der Wanderlehrer
erfolgt durch den Quästor des Schweizer. Gewerbe-
Vereins. Die Sektion hat den ihr zufallenden Anteil
der Kosten sofort rückzuvergüten.

Ausnahmsweise kann der einer Sektion zufallende Anteil
vom leitenden Ausschuß ganz oder teilweise erlassen werden.

Für Vorträge, die ein Referent innerhalb seines Wohn-
ortes oder im Kreise einer Sektion hält, deren Mitglied er

ist, wird vom Schweizer. Gewerbeverein ein Beitrag nicht
vergütet.

4. Ueber die durch Vermittlung des Ceniralvorstandes
stattgefundenen gewerblichen Wanderlehrvotträge wird all-
jährlich Bericht und Rechnung abgelegt.

Leim- Fournier- und Holztröckneofen
von J.Hartmann, Mechaniker in St. Fid en, (bei St. Gallen).

Nr. 1. Leim- und Fournierofen für Rostfeuer.

I. Leim- und Fournierofen für Rost feue r.

Er ist an einem Stück, leicht transportabel, mit Rost und

Aschenfall versehen und nach Aufstellung sofort brauchbar,
ohne daß die Hilfe eines Hafners in Anspruch genommen
werden muß. Er wird fertig ausgemauert geliefert, d. h.

die Wände sind doppelt und die Zwischenräume mit Feuer-
cement ausgefüllt. Er ist sehr stark gebaut und ganz aus

Schmiedeisen; die kleinsten Holzabfälle, wie Sägmehl, brennen

in ihm, ohne zu rauchen. Er wird in Länge von 150 bis

200 oua, bei 47 bis 70 ona Breite geliefert und eignet

sich für kleine, wie für große Werkstätten und läßt eine

äußerst vielseitige Verwendung bei sehr einfachem Baue und

billigem Preise zu. Der Preis variiert zwischen 110 und

170 Frk. (franko ab hiesiger Bahnstation). Diese Offen
haben schon in manchen Kantonen starke Verbreitung ge-

funden und zahlreiche Anerkennungen von tüchtigen Hand-
Werksmetstern haben freiwillig gerne dessen Brauchbarkeit
anerkannt.

Nr. 2. Dampfleimtisch.

II. Der Dam pfleimtisch. Er ist ganz aus Schmied-

eisen, äußerst einfach und solid, und wird in der Werkstatt

vor Ablieferung auf einen Druck von 10 Atmosphären
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prüft. @r roirb Don 150 big 200 cm Sänge, bei 50 big
100 cm Breite geliefert. Sein SreiS beträgt, je nad)
©röße, 130 bis 230 fÇranfen. Summer 150x50 cm
eignet fid) Dorpgticp für ißarqneterien, roäprenb 150x70
bis 200X100 cm für Bau= nnb PJlöbelfcpreinereien gerne
Serroenbung finbet. Der nötige fjtegulierpapnen famt ®in=
laufftütt mirb franfo bap geliefert. Der Dampff'onfum ift
äußerft minim, felbft bie größte Stummer erforbert nur eine

3uleitung Don */s" englifdq. f iü§
3n ©cpreinereien, too man feine fpegietten grolpocfnereien

pat, werben bei ber fonftruftion fotnopl 5înm'mer 1 roie 2

berart pm fjopprocfnen Dertoenbei, baß man baS betreffenbe
§0(5 pocpfanimetfe auf bie Seimtifcpe anfbeigt unb biefelben
peip bis ber gemünzte Drocfettgrab eingetreten ift. Beibe
Sonftruftionen geben aber and) genügenb äßärme ab

für einen gut abgefcploffenen Dröcfnenraum oon 40 big 50
Subifmeter, menn man fie bireft pinein itePt nnb ^jeigt.

9tr. 3. ®ampftetmtoct)er.

SDer pier in Stummer 3 bargeftePte Dampf leim«
focper Wirb mit brei ober Dier Södpern geliefert, ift ganj
au§ ©cpmiebetfen unb bient and) pm SSefgefieben. ®r ift
ebenfattg äußerft einfad), bequem pm ©anbfjaben unb er«

forbert nur einen geringen Dampffonfum unb bient aucp

pr 21bgabe oon peißem 2öaffer. ®r foftet mit beiben

§apnen fe nad) ©röße 75 bis 95 $r.
Slußer ben genannten 2XrtiEeln roerben aud) fpegieEe

fleine Defeu für D r e cp S I e r, ©olgbilbpauer
unb SB a g n e r geliefert, ebenfo erfiePe id) aucp eptra Defen
(für Ptofifeuereinricpiung mie Dampfbetrieb) für §ofp
biegerei für forbffedpter, ffiagner unb SPöbelfcpreiner.

^olätrödnereieu größeren ©tpfs erftePe unter ©arantie
für pöcpfie Seiftunggfäpigfeit, muß aber in biefem fÇalïe
aud) barauf befiepen, baß ber piefür gebaute abgefcptoffene
Ptaum aucp aPen tecpnifcpen Slnforberungen entfprecpe. Die
befte ^etäeinricptung unb Bentitation fann unmöglicp ipre
boüe ÏSirîung entfalten, fofern ber öolätröcfneraum fepter«
paft gebaut ift.

$erban&§liiefen.
Stargauifdjer !©d)uiiebe< unb aBogncrmcifter-SBerciu.

Sie ©eneralberfammlung bom lepten ©ountag in Brugg mar
beg fcplecpten SBetterS toegen fdjroacp befucpt. Der bigperige
SSorftanb mürbe faft einftimmig befiätigt unb als fßtäfibent
pemäplt £err 9)ieifel, ©cpmieb in Seuggern.

Der ft. gaPifcpe ïantonalc ©eroerbeOcrPanb, ber Ießten
Sonntag, cirfa 70 3Jlann ftarf (roorunter 42 Delegierte), in
Serneef tagte, pat fofgenbe fRefofutiouen gutgepeißen: 1. Der
fatitonafe ©eroerbeDerbanb begrüßt bie mögiiepfte ©infepränf«
bug beg ©onntaggunterricpteS bei ben geroerblicpen gort«
PilbungSfcpulen. 2. Die Begebungen beë feproeijerifepen
©emerbebereing beireffenb ben unfautern Sßetiberoerb nnb
Petreffenb ©infüprung obfigatorifeper BerufSgenoffenfcpaften
feien im Stnfcpluß mit ben Berbänben bon SfppengeP unb

Dpurgau gemeiufam p beraten unb p beantmorten. 3ur
Uebernapme ber SIbpaltung ber näcpften fantonafen SeprlingS*
Prüfung pat fiep Ptorfcpacp angemeibet.

SJteifter unb Slrbeiter. 3n ber fepr ftarf befutpten Ber«

frmmlung beê „toanbroerfgrneifterDereinS ©t. ©aPen" bom
28. b. 3)1. mürbe naep re'dplicper unb einläßlieper Digfuffion
einftimmig fofgenbe Befolution gefaßt:

„Die peutige Bnfammlung, oon ber SlnficPt auggepenb
1. baß ein frueptbringenber ©qcpäftSbetrieb bei ber pentigen

gefeüfcpaftlicpen ©inrieptung nur mögliep ift, menu bag
Ptecpt ber SInftePung naep freiem Böfinben püfepen
2)teifter unb ©efeüen gemaprt bleibt;

2. baß bie ©laferfaepbereine in 3ürid), Sßmtertpur unb
©t. ©aPen mit bem ipnen friiper eingeräuuten Ptecpte
ber SlrbetiSoermiitlung tFiißbraucp getrieben, inbem fie
bag freie SlnfteüungSrecpt feit einigen 3apren mit 2Bort
unb Dpat befämpften, obgleicp anberfeitê febem Arbeiter
freigeftePt blieb, angebotene Sfrbeit anpneptnen ober
niept ;

3. baß fürglidf) fpepP in ©t. ©aPen mepreren 3)îeiftern
Dom fjaepberein mitgeteilt mürbe, baß, folange fie bie

auggeroiefenen ©treifer Don 3üridj niept anfiePen, fie
and) feine anbern ©efeüen befommen ;

4. baß fiep bie augftänbigen ©lafergefePen meber über
Sopn, noep Slrbeitêgeit, nod) Bepanblung p beftagen
patten unb ben ©treif in 3üricp auf friDofe SBeife unb

p bem 3®f<^ öom 3'®ime riffen, um UngebüprficpeS

p oerlangen, bie Bteifter in 2Bintertpur unb ©t. ©aPen
mitpin aPen ©runb Patten, ipre SoPegen in 3äntP P
unterftüpen :

erflärt fiep einftimmig mit bem Berpaiten ber ©laferinnung
einoerftanben, fpric£)t lepterer piefür Danf unb Slnetfennung
aug unb ermuntert fie, fomie aPe atibern SJÎeifterinnungeu,

p fernerem 3-ppcPteu an einem eigenen, unparteilid) gefüprten
Sfrbeitgnatpmeiëbureau. Die Sfnmefenben D:rfpred)en, bie

SJtitglieber ber 3unung gegenüber ben menigen, Slugnapmen
bifbenben unb fitp ben ungere^teu Slnforberungen ber ffacp=
Dereine unterppenben @onfurrenten tpatfräftig bei jeber ®e=

icgenpeit, befonberg au^ burcp 3^ipaPMt öon BeftePungen,

p unterftüpen."

unb eleftrodjemtfdje
Wunbf^au.

SJiit Bepß auf bie ©inritpiung unb 3nbetricbfepunß
ber Söelcutptunß ber Sanbeêauëftelîung in ©ettf mar eine

öffeutftdpe Slugfcpreibung jroifcpen ben SlugftePern ber ©ruppe
29 (SPafcpiuen) unb 38 (©ieftrijität) erlaffen morben. ®e=

ftüpt auf btefelbe, beauftragte bag ©entratfomitee unter bem

Borbepalt oertraglicper Beftimmungen : 1) Die ©tabt ©enf
mit ber Beleucptung beg ©ebäubeg für fepöne fünfte, 2. bie

eleftriföpe ©efePfcpaft Sliiotp in Bafel mit berfenigen ber
3)tafd)inenpaüe unb beg ©ebäubeg für bie 3nbuftrie unb
SSiffenfcpaften, 3. bie Société de l'Industrie électrique
in ©enf mit ber Beleucptung ber lanbmirtfcpaftlicpen 2lb=

teiiung unb beg Bergnügunggparfeg.

^er^iebeitc^.
©egen bie gemerPlitfjen ©dpiebêgeritpte. Der „91. 3- 3 "

roirb aug ©paup^be=3onbg gemelbet, eine ©ruppe Don ÜDleiftern,

unterfiüpt Don einer Sfnppl Arbeiter, fei entfepioffen, einen
fÇefôpg gegen bie geroerblicpen ©epiebggeriepte su in'cenieren.

Daê bon .^rtt. 2irdjiteft ©rttfi entworfene ^rojelt
etneë pologiftpett ©artenë in güriip ift ber BerfeprS=
fommiffion bur^ ben ©tabtrat pr Begutachtung übergeben
morben unb bereu Borftanb pat in ablepnenbem ©inue ge=

antmortet. Die Betrtebg= unb llnterpaftunggfoften mürben
laut einer Don bem Dierpänbfer §agenbecf in Hamburg auf«

Nr. 37 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) 597

Prüft. Er wird von 159 bis 299 om Länge, bei 59 bis
199 orn Breite geliefert. Sein Preis beträgt, je nach

Größe, 139 bis 239 Franken. Nummer 159x59 om
eignet sich vorzüglich für Parqueterien, während 159x79
bis 299X199 am für Bau- und Möbelschreinereien gerne
Verwendung findet. Der nöiige Regulierhahnen samt Ein-
laufstüa wird franko dazu geliefert. Der Dampfkonsum ist
äußerst minim, selbst die größte Nummer erfordert nur eine

Zuleitung von ^/z" englisch. - s

In Schreinereien, wo man keine speziellen Holztröcknereien
hat, werden bei der Konstruktion sowohl Nummer l wie 2

derart zum Holztrocknen verwendet, daß man das betreffende
Holz Hochkantweise auf die Leimtische aufbeigt und dieselben

heizt, bis der gewünschte Trockengrad eingetreten ist. Beide
Konstruktionen geben aber auch genügend Wärme ab

für einen gut abgeschlossenen Tröcknenraum von 49 bis 59
Kubikmeter, wenn man sie direkt hinein stellt und heizt.

Nr. 3. Dampfleimkochcr.

Der hier in Nummer 3 dargestellte Dampf leim-
ko cher wird mit drei oder vier Löchern geliefert, ist ganz
aus Schmiedeisen und dient auch zum Beizesieden. Er ist
ebenfalls äußerst einfach, bequem zum Handhaben und er-
fordert nur einen geringen Dawpskonsum und dient auch

zur Abgabe von heißem Wasser. Er kostet mit beiden

Hahnen je nach Größe 75 bis 95 Fr.
Außer den genannten Artikeln werden auch spezielle

kleine Oefeu für Drechsler, Holzbildhauer
und W a g ner geliefert, ebenso erstelle ich auch extra Oefen
(für Rostfeuereinrichtung wie Dampfbetrieb) für Holz-
biegerei für Korbflechter, Wagner und Möbelschreiner.

Holztröcknereien größeren Styls erstelle unter Garantie
für höchste Leistungsfähigkeit, muß aber in diesem Falle
auch darauf bestehen, daß der hiefür gebaute abgeschlossene
Raum auch allen technischen Anforderungen entspreche. Die
beste Heizeinrichtung und Ventilation kann unmöglich ihre
volle Wirkung entfalten, sofern der Holztröckneraum fehler-
haft gebaut ist.

Verbandswesen.
Aargauischer ZSchmiede- und Wagnermeister-Verein.

Die Generalversammlung vom letzten Sounlag in Brugg war
des schlechten Wetters wegen schwach besucht. Der bisherige
Vorstand wurde fast einstimmig bestätigt und als Präsident
gewählt Herr Meisel, Schmied in Leuggern.

Der st. gallische kantonale Gewerbevcrband, der letzten

Sonntag, cirka 79 Mann stark (worunter 42 Delegierte), in
Berneck tagte, hat folgende Resolutionen gutgeheißen: 1. Der
kantonale Gewerbeverband begrüßt die möglichste Einschränk-
ung des Sonntagsunterrichtes bei den gewerblichen Fort-
bildungsschulen. 2. Die Bestrebungen des schweizerischen
Gewerbevereins betreffend den unlauter» Wettbewerb und
betreffend Einführung obligatorischer Berufsgenossenschaften
seien im Anschluß mit den Verbänden von Appenzell und

Thurgau gemeinsam zu beraten und zu beantworten. Zur
Uebernahme der Abhaltung der nächsten kantonalen Lehrlings-
Prüfung hat sich Rorschach angemeldet.

Meister und Arbeiter. In der sehr stark besuchten Ver-
snmmlung des „Handwerksmeistervereins St. Gallen" vom
28. v. M. wurde nach reichlicher und einläßlicher Diskussion
einstimmig folgende Resolution gefaßt:

„Die heutige Vusammlung, von der Ansicht ausgehend
1. daß ein fruchtbringender Geschäftsbetrieb bei der heutigen

gesellschaftlichen Einrichtung nur möglich ist, wenn das
Recht der Anstellung nach freiem Abfinden zwischen
Meister und Gesellen gewahrt bleibt;

2. daß die Glaserfachvereine in Zürich, Winterthur und
St. Gallen mit dem ihnen früher eingeräu nten Rechte
der Arbeitsvermiitlung Mißbrauch getrieben, indem sie

das freie Anstellungsrecht seit einigen Jahren mit Wort
und That bekämpften, obgleich anderseits jedem Arbeiter
freigestellt blieb, angebotene Arbeit anzunehmen oder

nicht;
3. daß kürzlich speziell in St. Gallen mehreren Meistern

vom Fachverein mitgeteilt wurde, daß, solange sie die

ausgewiesenen Streiker von Zürich nicht anstellen, sie

auch keine andern Gesellen bekommen;
4. daß sich die ausständigen Glasergesellen weder über

Lohn, noch Arbeitszeit, noch Behandlung zu beklagen
hatten und den Streik in Zürich auf frivole Weise und

zu dem Zwecke vom Zaume rissen, um Ungebührliches
zu verlangen, die Meister in Winterthur und St. Gallen
mithin allen Grund hatten, ihre Kollegen in Zürich zu
unterstützen:

erklärt sich einstimmig mtt dem Verhalten der Glaserinnung
einverstanden, spricht letzterer hiefür Dank und Anerkennung
aus und ermuntert sie, sowie alle andern Meisterinnungen,
zu fernerem Festhalten an einem eigenen, unparteilich geführten
Arbeitsnachweisbureau. Die Anwesenden versprechen, die

Mitglieder der Innung gegenüber den wenigen, Ausnahmen
bildenden und sich den ungerechten Anforderungen der Fach-
vereine unterziehenden Konkurrenten thatkräftig bei jeder Ge-
legenheit, besonders auch durch Zuhalten von Bestellungen,
zu unterstützen."

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Mit Bezug auf die Einrichtung und Inbetriebsetzung

der Beleuchtung der Landesausstellung in Genf war eine

öffentliche Ausschreibung zwischen den Ausstellern der Gruppe
29 (Maschinen) und 38 (Elektrizität) erlassen worden. Ge-
stützt auf dieselbe, beauftragte das Centralkomitee unter dem

Vorbehalt vertraglicher Bestimmungen: 1) Die Stadt Genf
mit der Beleuchtung des Gebäudes für schöne Künste, 2. die

elektrische Gesellschaft Alioth in Basel mit derjenigen der

Maschinenhalle und des Gebäudes für die Industrie und
Wissenschaften, 3. die Looisks 6s l'Illàsbris sIssbriHus
in Genf mit der Beleuchtung der landwirtschaftlichen Ab-
teilung und des Vergnügungsparkes.

Verschiedenes.
Gegen die gewerblichen Schiedsgerichte. Der „N. Z. Z."

wird aus Chaux-de-Fonds gemeldet, eine Gruppe von Meistern,
unterstützt von einer Anzahl Arbeiter, sei entschlossen, einen
Felczug gegen die gewerblichen Schiedsgerichte zu instruieren.

Das von Hrn. Architekt Ernst entworfene Projekt
eines zoologischen Gartens in Zürich ist der Verkehrs-
kommission durch den Stadtrat zur Begutachtung übergeben
worden und deren Vorstand hat in ablehnendem Sinne ge-
antwortet. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten würden
laut einer von dem Tieihändler Hagenbeck in Hamburg auf-
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